
Stützpunkthändler-Vertrag 2024 

Sie wollen Stützpunkthändler werden? Dann senden Sie uns bitte diesen Vertrag vollständig ausgefüllt zu!  Stand: Juni 2023 

HP VELOTECHNIK Stützpunkthändler-Vertrag 

Zwischen HP VELOTECHNIK GmbH & Co. KG, Kriftel (im nachfolgenden HP VELOTECHNIK genannt) und 

Firma:  Inhaber: 

Straße / Nr.:  PLZ / Ort:  Land: 

Tel. / Fax:           Email:                Kd-Nr.: K __ __ __ __ __

(nachfolgend Händler genannt) wird auf Basis unserer AGB dieser Vertrag geschlossen. Dieser Vertrag ersetzt alle bisherigen Konditionsvereinbarungen. 

1) Zweck des Vertrages. HP VELOTECHNIK und der Händler vereinbaren besondere Konditionen beim Kauf bestimmter Liegeräder aus dem
Produktprogramm von HP VELOTECHNIK. Der Händler wird Stützpunkthändler für die folgenden, markierten Liegerad-Modelle:

Die hier angekreuzten Modelle werden im Folgenden als Stützpunkthändler-Modelle bezeichnet. Bei Bereitstellung des Scorpion fs 26 S-Pedelec als 
Stützpunkthändler-Modell, werden für das Scorpion fs 26 und Scorpion fs 26 Enduro analoge Rabatte gewährt. Bei Bereitstellung des Speedmachine S-
Pedelec als Stützpunkthändler-Modell, werden für das Modell Speedmachine analoge Rabatte gewährt. 
2) Vorführräder. Um Interessenten die Gelegenheit zu ausführlichen Probefahrten zu geben, wird der Händler ständig von jedem Stützpunkt-
händler-Modell ein Rad aus der aktuellen Produktlinie im Laden als Vorführrad zur Verfügung halten. Spätestens am Ende des fünften Jahres bzw. bei
wesentlichen technischen Änderungen, über die HP VELOTECHNIK frühzeitig informiert, ist eine Neubestellung zum neuen Vertragsjahr nötig. Bei
vorzeitigem Verkauf eines Vorführrades muss ein neues Vorführrad bestellt worden sein, um eine gute Verfügbarkeit zu Probefahrten zu gewährleisten.

Beim Erwerb eines neuen Vorführrades gewährt HP VELOTECHNIK dem Händler einen zusätzlichen Vorführrad-Rabatt von 6 % auf den 
Stützpunkthändler-Einkaufspreis (vgl. 3). Dies gilt jedoch nur, wenn das Modell erstmalig erworben wird oder das zu ersetzende Modell nicht mehr der 
aktuellen Produktlinie entspricht (d.h. nach Ende des fünften Jahres bzw. bei wesentlichen Änderungen).  
Veräußert der Händler das Modell vorzeitig, so wird für das neue Vorführrad dieses Modells kein Vorführrad-Rabatt gewährt. 

Zurzeit verfügt der Händler über die in der Tabelle genannten Vorführräder. 

3) Rabatt. Für sein besonderes Engagement erhält der Händler 5 % Rabatt auf die normalen Händler-Preise für die ständig als Vorführrad
bereitgehaltenen Stützpunkthändler-Modelle. Andere Modelle kann der Händler zu Standardpreisen beziehen. Zahlt der Händler per Bankeinzug, erhält
er weitere 2 % Rabatt auf alle Rechnungsposten. Die Rabatte werden für Neubestellungen ab dem Vertragsschluss gewährt, nicht für vorher einge-
gangene Bestellungen und bereits abgewickelte Aufträge.

4) Stützpunkt Plus Bonusprogramm. Führt der Händler mindestens 3 Modelle aus dem HP VELOTECHNIK-Produktprogramm nachweislich ständig
als Vorführrad und erzielt einen Nettoumsatz von mindestens 25.000 € (exkl. Frachtkosten) so erhält er im ersten Quartal des Folgejahres eine rück-
wirkende Bonusgutschrift von 3 % auf Basis des Netto-Jahresumsatzes (exkl. Frachtkosten).

5) Keine Mindestabnahme. Der Händler ist nicht verpflichtet, eine bestimmte jährliche Mindestabnahmemenge zu beziehen.

6) Endmontage. Der Händler wird sämtliche gelieferten Räder und Rahmenkits vor der Auslieferung an den Endkunden vollständig montieren und
vor der persönlichen Übergabe an den Kunden gebrauchsfertig ausrüsten und einstellen. Der Händler archiviert die Adressdaten des Kunden für
mögliche Produktrückrufe. Der Versand von Rädern an Endkunden ist ausdrücklich ausgeschlossen.

7) Zahlungsverzug. Bei fortgesetztem Zahlungsverzug durch den Händler kann HP VELOTECHNIK diesen Vertrag mit sofortiger Wirkung
außerordentlich kündigen.

8) Gelangensbestätigung. Für Lieferungen innerhalb der EU verpflichtet sich der Händler nach Aufforderung durch HP VELOTECHNIK, gegen Auf-
stellung der Rechnungen das Gelangen der Ware zu bestätigen (Gelangensbestätigung). Sollte der Händler dieser Pflicht nicht vor Ablauf von 3 Monaten
nach Lieferung nachkommen, ist HP VELOTECHNIK berechtigt, die aktuell in Deutschland gültige Umsatzsteuer in Rechnung zu stellen. Es obliegt dann
dem Händler, sich die gezahlte Umsatzsteuer im Zuge eines Umsatzsteuervergütungsverfahrens über seine Finanzbehörde zurückerstatten zu lassen.

9) Geltungsdauer des Vertrages ist das Kalenderjahr. Der Vertrag endet automatisch zum 31.12. des Jahres. Um für das folgende Kalenderjahr
Rabatte zu erhalten, muss vom Händler ein aktualisierter Stützpunkthändlervertrag vor der ersten Bestellung im Folgejahr an HP VELOTECHNIK

geschickt werden. Verstößt der Händler gegen seine Verpflichtungen, so hat der Händler alle gewährten Rabatte für das Kalenderjahr zurückzuzahlen,
ein etwaiger Bonusanspruch verfällt in diesem Fall. Ein Verstoß des Händlers gegen seine Verpflichtungen berechtigt HP VELOTECHNIK zur sofortigen
außerordentlichen Kündigung. Allen Verträgen liegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von HP VELOTECHNIK zugrunde, die der Händler vor
Vertragsschluss zur Kenntnis genommen hat.

Datum: Datum: 

_____________________________________ ______________________________________ 
Unterschrift Händler Unterschrift HP VELOTECHNIK GmbH & Co. KG

O Grasshopper fx 
O Delta tx  NEU 

O Streetmachine Gte O Speedmachine O Speedmachine S-Pedelec 

Bitte ausfüllen => 
O Gekko fxs O Gekko fx 20 O Gekko 26 O Gekko fx 26 
O Scorpion     O Scorpion fx O Scorpion fs 20 O Scorpion fs 26 / Scorpion fs 26 Enduro 
O Scorpion fs 26 S-Pedelec O Scorpion plus 20 O Scorpion plus 26 O Hands-on-Cycle (HOC) 

 Modell  Rahmennummer  Kaufdatum des Vorführrades 

 Bitte ausfüllen => 




